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Bericht: Bundesregierung will keine direkte Finanzhilfe für die Ukraine

Berlin, 23.03.2014, 10:31 Uhr

GDN - Die Bundesregierung will der Ukraine bis auf weiteres keine direkte Finanzhilfe gewähren. Das berichtet der "Spiegel" unter
Berufung auf Kreise im Finanzministerium. 

Auch die anderen Hilfen für die Ukraine belasten den Bundeshaushalt zunächst nicht. Dies geht aus einer Aufstellung des
Bundesfinanzministeriums hervor, die dem "Spiegel" vorliegt. Die Gelder für das 11-Milliarden-Euro-Hilfspaket stammen danach aus
drei Quellen. Bis zu einer Milliarde Euro könnte die EU als Darlehen vergeben. Daneben soll die Ukraine von 2014 bis 2020
Entwicklungsunterstützung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro erhalten. Schließlich gewähren die Europäische Investitionsbank und die
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zusammen Darlehen in Höhe von bis zu acht Milliarden Euro. Der
stellvertretende CDU-Chef Armin Laschet hat zugleich vor Sanktionen gegen Russland gewarnt. "Wenn wir Wirtschaftssanktionen
verhängen, sie am Ende aber vor allem uns treffen, ist niemandem damit gedient", sagte Laschet dem Nachrichten-Magazin.
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